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Inhalte

� Ziele der Raumordnung

� Voraussetzungen

� Beispiele:

INLOGPARC – Stadt Hamm, DOC Neumünster, Ostseepark Schwentinental

� „Soll-Vorschriften“ als Ziele (IKEA Rastatt)

� in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung

� LEP-Entwurf NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel 
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Ziele der Raumordnung

� Ziele der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG)

sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder 
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raums.
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Ziele der Raumordnung

� Anpassungsgebot (§ 1 Abs. 4 BauGB)

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen.

� Ziele der Raumordnung können durch die Bauleitplanung nicht überwunden werden
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Ziele der Raumordnung

� Anforderungen an ein Ziel (OVG Münster, Urteil vom 20.01.2012 – 2 D 141/09.NE –)

� Fall:

� Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan INLOGPARC - südlicher Teil der 
Stadt Hamm (Festsetzung: GI).

� Vortrag Antragsteller:

Bebauungsplan sei unwirksam, da er bereits mit den Vorgaben des 
Raumordnungsrechts nicht vereinbar sei. Die überplanten Flächen seien im 
Landesentwicklungsplan als Allgemeine Freiraum- und Agrarflächen dargestellt.
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Ziele der Raumordnung

� Kapitel B. III. 1.21 des LEP NRW (Auszug):

Der durch Agrargebiete, Wald und Gewässer bestimmte Freiraum ist als Lebensraum 
und ökologischer Ausgleichsraum für Menschen, Fauna und Flora zu erhalten und in 
seinen Funktionen zu verbessern.
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Ziele der Raumordnung

� OVG Münster zur „Zielqualität“:

� Zielfestlegung setzt abschließende Abwägung voraus.

� Nur erfüllt, wenn die Planaussage auf der landesplanerischen Ebene keiner Ergänzung 
mehr bedarf.
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Ziele der Raumordnung

� Der Plangeber kann es, je nach den planerischen Bedürfnissen, damit bewenden 
lassen, bei der Formulierung des Planziels Zurückhaltung zu üben, um den 
planerischen Spielraum der nachfolgenden Planungsebene zu schonen.

� Abzulehnen, wenn die Planaussage – selbst wenn sie als "Ziel" bezeichnet sein sollte 
– eine so geringe Dichte aufweist, dass sie die abschließende Abwägung noch nicht 
vorwegnimmt. 
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Ziele der Raumordnung

� Im Ergebnis Zielqualität der im Kapitel B. III. 1.2 des LEP NRW aufgeführten "Ziele" 
abgelehnt:

- „Mit Blick auf die Größenordnung der im LEP NRW insgesamt ausgewiesenen 

Freiraumflächen liegt die Annahme einer alle jeweils einzustellenden Belange 

abschließende Abwägung, die eine andere Nutzung ausschließt, eher fern.“

- „Des Weiteren verweist der LEP NRW für die Frage der ausnahmsweisen

Inanspruchnahme unter anderem auf den regionalplanerisch dargestellten 

Siedlungsraum, mithin auf die Ebene der Regionalplanung, deren Darstellungen 

vorliegend die Festsetzungen des Bebauungsplans tragen. Danach kann der 

Freiraumdarstellung im LEP NRW keine über eine bloße Abwägungsdirektive oder 

Gewichtungsvorgabe hinausgehende Bedeutung zukommen.“
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Ziele der Raumordnung

� Fall: DOC Neumünster (OVG Schleswig, Urteil vom 22.04.2010 – 1 KN 19/09 –)

� Stadt Rendsburg klagte gegen Bebauungsplan Nr. 118 „Sondergebiet Oderstraße“ zur 
Ansiedlung des DOC

� u.a. wurde der Verstoß gegen Ziele der Raumordnung geltend gemacht
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Ziele der Raumordnung

� Plansatz 7.5 Abs. 4 LROP-TF

� Bei der Ansiedlung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen ist die wesentliche 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit bestehender oder geplanter 
Versorgungszentren, insbesondere an integrierten Versorgungsstandorten, innerhalb 
der Standortgemeinde zu vermeiden. Darüber hinaus darf die Versorgungsfunktion 
bzw. die Funktionsfähigkeit bestehender oder geplanter Versorgungszentren 
benachbarter zentraler Orte nicht wesentlich beeinträchtigt werden 
(Beeinträchtigungsverbot). 

� Plansatz 7.5 Abs. 6 Satz 2 LROP-TF

� Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind 
grundsätzlich nur an städtebaulich integrierten Standorten im räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Versorgungsbereichen der 
Standortgemeinde zulässig (städtebauliches Integrationsgebot). 
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Ziele der Raumordnung

� OVG Schleswig verneinte Zielqualität:

� Beeinträchtigungsverbot bezieht sich nicht nur auf bestehende, sondern auch auf 
„geplante“ Versorgungszentren.

- Es konnte also noch nicht abschließend abgewogen werden.

- Zudem fehlt landesplanerische Definition des Begriffs „Versorgungszentrum“.

- Eine „wesentliche“ Beeinträchtigung „bestehender oder geplanter“ örtlicher 
Versorgungszentren „zu vermeiden“, betrifft keine raumordnerische Frage.

- Eine solche Beeinträchtigung für Versorgungszentren in „benachbarten zentralen 
Orten“ zu „vermeiden“, ist eine Aufgabe der interkommunalen Abstimmung und 
Rücksichtnahme.

- Die Vermeidung „wesentlicher“ Beeinträchtigungen von Versorgungszentren ist 
keine raumordnerische, sondern eine städtebauliche Aufgabe. 
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Ziele der Raumordnung

� Integrationsgebot

- will Zersiedlung und vermeidbaren Verkehrsbewegungen entgegenwirken und ist 
damit überörtlich orientiert.

- Es bedarf aber der weiteren Prüfung auf örtlicher Ebene und ist folglich einer 
abschließenden „Ziel“-Abwägung nicht zugänglich.

(OVG Schleswig, Urteil vom 22.04.2010 – 1 KN 19/09 –)
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Ziele der Raumordnung
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Ziele der Raumordnung

� Ostseepark Schwentinental = „gewachsene Agglomeration“

� Agglomeration soll überplant werden

� Staatskanzlei fordert Anpassung an die Ziele Raumordnung

� „Ziele“ wurden im LEP 2010 allerdings gegenüber den Formulierung im LROP 2004 
(DOC Neumünster) nicht entscheidend verändert.



Kompetenz durch Spezialisierung 17

Ziele der Raumordnung
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Ziele der Raumordnung
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„Soll-Vorschriften“

� „Soll-Vorschriften“ als Ziele der Raumordnung

(BVerwG, Urteil vom 16.12.2010 – 4 C 8.10 –, BRS 76 Nr. 1 )
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„Soll-Vorschriften“

� Fall: IKEA Rastatt

� Raumplanerische Zulässigkeit von IKEA in Rastatt

� Stadt Rastatt klagte auf Feststellung, dass dem IKEA-Vorhaben keine verbindlichen 
Ziele der Raumordnung entgegenstehen,

hilfsweise auf Verpflichtung, die vorsorglich beantragte Zielabweichung zuzulassen.
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„Soll-Vorschriften“

� Plansatz 3.3.7.1 LEP 2002 Baden-Württemberg (Kongruenzgebot) = Ziel?

Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte soll so bemessen sein, dass deren 
Einzugsbereich den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich 
überschreitet.

Die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und die 
Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden.
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„Soll-Vorschriften“

� BVerwG:

� Auch als Soll-Vorschrift gefasste landesplanerische Aussagen können ein 
verbindliches Ziel der Raumordnung sein.

� Wenn…

- die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen die Soll-Vorschrift auch ohne 
förmliches Zielabweichungsverfahren eine Ausnahme von der Zielbindung zulässt,

- im Wege der Auslegung auf der Grundlage des Plans hinreichend bestimmt oder 
doch wenigstens bestimmbar sind. 
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„Soll-Vorschriften“

� Im Ergebnis Zielqualität der „Soll-Vorschrift“ bejaht, da sich die Merkmale des Ziels 
bestimmen lassen

- „Da das Kongruenzgebot mit Plansatz 3.3.7 und Plansatz 3.3.7.1 Satz 2 LEP 2002 

in einem untrennbar miteinander verzahnten, von raumordnerischen Grundsätzen 

getragenen Regelungszusammenhang steht.“

� Aber im vorliegenden Einzelfall Zielabweichung gem. § 6 Abs. 2 ROG möglich.

(BVerwG, Urteil vom 16.12.2010 – 4 C 8.10 –, BRS 76 Nr. 1)
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LEP-Entwurf NRW

� Ziele in Aufstellung (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG)

sind sonstige Erfordernisse der Raumordnung.

� Bsp: LEP-Entwurf NRW – Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel (17.04.2012)

� in Abwägungsentscheidungen zu berücksichtigen
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LEP-Entwurf NRW

� Ziel 1: Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt 
und festgesetzt werden.
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LEP-Entwurf NRW

� Ziel 2: Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen 
Versorgungsbereichen

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem Kernsortiment nur in zentralen 
Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.
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LEP-Entwurf NRW

Ausnahmsweise dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment auch außerhalb 
zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich:

� eine integrierte Lage in den zentrale Versorgungsbereichen nicht möglich ist und

� die Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
diese Bauleitplanung erfordert und

� zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
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LEP-Entwurf NRW

� Ziel 3: Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben 
i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen 
zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
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LEP-Entwurf NRW

� Ziel 5: Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot,

relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente

Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen auch außerhalb von zentralen 
Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der 
zentrenrelevanten Randsortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt. Dabei dürfen 
zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden durch den absoluten Umfang der 
zentrenrelevanten Randsortimente nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
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LEP-Entwurf NRW

� Ziel 7: Überplanung von vorhandenen Standorten

Vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dürfen als Sondergebiete gemäß § 11 
Abs. 3 Baunutzungsverordnung dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die 
Verkaufsflächen in der Regel auf den genehmigten Bestand zu begrenzen.



Kompetenz durch Spezialisierung 34

LEP-Entwurf NRW

Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn diese für 
eine funktionsgerechte Weiternutzung des Bestandes notwendig sind und durch die 
Festlegung keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von 
Gemeinden erfolgt.
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LEP-Entwurf NRW

� Ziel 8: Einzelhandelsagglomerationen

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung 
bestehender zentrenschädlicher Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner 
Siedlungsbereiche entgegenzuwirken.

Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung 
bestehender zentrenschädlicher Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwirken.

Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler 
Versorgungsbereiche von Gemeinden durch zentrenschädliche 
Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird.
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LEP-Entwurf NRW

� Verfahren

� Das Beteiligungsverfahren fand zwischen dem 04.06.2012 und dem 04.10.2012 statt

� Aktuell werden die Stellungnahmen der betroffenen Privaten und öffentlich-rechtlichen 
Stellen ausgewertet

� Inkrafttreten des LEP-Teilplans als Verordnung voraussichtlich in der ersten 
Jahreshälfte 2013

- Kabinettsbeschluss (April 2013)

- anschließende Zustimmung des Landtags erforderlich (Juni 2013)
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LEP-Entwurf NRW

IKEA - Wuppertal
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LEP-Entwurf NRW

� IKEA-Wuppertal

� Fachmarktorientiertes EKZ

� Vorhabenbezogener B-Plan „Dreigrenzen“ sowie FNP-Änderung
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LEP-Entwurf NRW
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LEP-Entwurf NRW

� Ziel 5: Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, 
Beeinträchtigungsverbot, relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente

Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen auch außerhalb von zentralen 
Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der 
zentrenrelevanten Randsortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt. Dabei 
dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden durch den absoluten Umfang der 
zentrenrelevanten Randsortimente nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
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LEP-Entwurf NRW

� Untersagungsverfügung durch die Staatskanzlei NRW vom 22.11.2012 (§ 36 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 LPlG NRW i.V.m. § 14 Abs. 2 ROG), da die Planung die in Aufstellung 
befindlichen Ziele unmöglich mache oder jedenfalls wesentlich erschwere.

� Klage der Stadt Wuppertal, u.a. wegen Zweifeln an künftiger Zielqualität der in 
Aufstellung befindlichen Ziele des LEP (E), da nicht abschließend abgewogen.

� Änderung der „Wuppertaler Liste“

- Reduzierung zentrenrelevanter Sortimente

- 10%-Regelung erfüllt
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dr. Rainer Voß

Fachanwalt für Verwaltungsrecht

AnwaltMediator (DAA/FU Hagen)

Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft

Kaygasse 5

50676 Köln

+ 49 (0)221 / 97 30 02 – 80

+ 49 (0)221 / 97 30 02 – 22

r.voss@lenz-johlen.de

www.lenz-johlen.de


